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1.4.5 Übernahmerechtliche Angaben nach den §§ 289a Abs. 1, 
315a Abs. 1 HGB und erläuternder Bericht15 

Nachfolgend sind die nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB erforderlichen Angaben aufgeführt 

und erläutert. 

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 

Im Hinblick auf die Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals wird auf Anhangangabe 20 Ei-

genkapital unter Punkt 3.5 in den Erläuterungen zur Konzerngesamtergebnisrechnung und -bilanz 

verwiesen. 

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen 

Die ZALANDO SE hielt zum Ende des Berichtsjahres 4.167.899 eigene Aktien, aus denen ihr gemäß § 

71b AktG keine Rechte zustehen. 

Beteiligungen am Kapital, die 10 % der Stimmrechte überschreiten 

Zum Ende des Geschäftsjahres 2019 hielten Kinnevik AB, Anders Holch Povlsen und Baillie Gif-

ford & Co. indirekt je eine Beteiligung am Kapital der ZALANDO SE, die die Schwelle von zehn vom 

Hundert der Stimmrechte überschritten hat. Informationen zur Höhe der vorstehend genannten Be-

teiligungen an der Gesellschaft können dem Kapitel Die Zalando-Aktie – das Börsenjahr 2019 ent-

nommen werden. 

Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die Ernennung und 
Abberufung von Vorstandsmitgliedern und die Änderung der Satzung 

Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands auf der Grundlage der Art. 9 Abs. 1, Art. 39 

Abs. 2 und Art. 46 SE-Verordnung, §§ 84, 85 AktG und § 7 Abs. 4 der Satzung für eine Amtszeit 

von höchstens fünf Jahren. Wiederbestellungen sind zulässig. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, die 

Bestellung eines Vorstandsmitglieds aus wichtigem Grund zu widerrufen (siehe Art. 9 Abs. 1, 

Art. 39 Abs. 2 SE-Verordnung, § 84 AktG für nähere Informationen). Gemäß § 7 der Satzung be-

steht der Vorstand aus einer oder mehreren Personen. Die Anzahl der Vorstandsmitglieder wird 

vom Aufsichtsrat bestimmt. 

Änderungen der Satzung beschließt die Hauptversammlung. Soweit dem keine zwingenden gesetz-

lichen Bestimmungen entgegenstehen, ist gemäß § 20 Abs. 2 der Satzung für Änderungen der Sat-

zung eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen oder, sofern mindestens die 

Hälfte des Aktienkapitals vertreten ist, eine einfache Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen 

erforderlich. 

Nach § 12 Abs. 5 der Satzung ist der Aufsichtsrat ermächtigt, Änderungen und Ergänzungen der 

Satzung zu beschließen, die nur deren Fassung betreffen. Gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist der 

Aufsichtsrat befugt, die Fassung der Satzung anzupassen, um einer Erhöhung des Grundkapitals 

aus genehmigtem Kapital oder dem Ablauf des Ermächtigungszeitraums Rechnung zu tragen. 

                                                                                                               
15) Die übernahmerechtlichen Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sind Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts und bilden zugleich 

einen Teil des Corporate-Governance-Berichts mit der Entsprechenserklärung. 
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Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft 

in der Zeit bis zum 1. Juni 2020 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 94.694.847 EUR durch 

Ausgabe von bis zu 94.694.847 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar-und / oder 

Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Den Aktionären ist grundsätzlich ein Be-

zugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-

zugsrecht der Aktionäre in den in der Ermächtigung erläuterten Fällen auszuschließen. Die insge-

samt aufgrund der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien dürfen 

weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch zum Zeitpunkt ihrer Ausübung 

20 % des Grundkapitals überschreiten. Die vorgenannte 20 %-Grenze umfasst bis zur bezugs-

rechtsfreien Ausgabe der Aktien (i) unter Bezugsrechtsausschluss veräußerte eigene Aktien sowie 

(ii) Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und / oder Optionsrech-

ten bzw. -pflichten auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen aufgrund der Ermächti-

gung der Hauptversammlung vom 2. Juni 2015 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

ausgegeben worden sind. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die wei-

teren Einzelheiten der Kapitalerhöhung, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen 

der Aktienausgabe festzulegen. 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 9.446.929 EUR durch die Ausgabe von bis zu 

9.446.929 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013). 

Das Bedingte Kapital 2013 ist ausschließlich zur Erfüllung der Bezugsrechte zu verwenden, die den 

Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft in Verbindung mit dem Aktienoptionsprogramm 2013 ge-

mäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 18. Dezember 2013, geändert durch die Haupt-

versammlungen am 3. Juni 2014 und 11. Juli 2014, gewährt wurden. Die bedingte Kapitalerhöhung 

wird nur insoweit durchgeführt, als die Bezugsrechte gemäß dem Aktienoptionsprogramm 2013 

ausgegeben wurden und werden, die Inhaber der Bezugsrechte ihre Rechte ausüben und die Ge-

sellschaft keine eigenen Aktien zur Erfüllung der Bezugsrechte verwendet. Die Gewährung und Er-

füllung von Bezugsrechten gegenüber den Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft obliegt aus-

schließlich dem Aufsichtsrat. 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 2.738.261 EUR durch die Ausgabe von bis zu 

2.738.261 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014). 

Das Bedingte Kapital 2014 ist ausschließlich zur Erfüllung der Bezugsrechte zu verwenden, die Ar-

beitnehmern der Gesellschaft sowie Mitgliedern der Führungsgremien und Arbeitnehmern von ver-

bundenen Unternehmen der Gesellschaft im Sinne von §§ 15 ff. AktG in Verbindung mit dem Akti-

enoptionsprogramm 2014 gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 3. Juni 2014, geän-

dert durch die Hauptversammlung am 11. Juli 2014, gewährt wurden. Die bedingte Kapitalerhö-

hung wird nur insoweit durchgeführt, als die Bezugsrechte gemäß dem Aktienoptionsprogramm 

2014 ausgegeben wurden und werden, die Inhaber der Bezugsrechte ihre Rechte ausüben und die 

Gesellschaft keine eigenen Aktien zur Erfüllung der Bezugsrechte verwendet. 

Das Grundkapital ist um bis zu 73.889.248 EUR durch die Ausgabe von bis zu 73.889.248 neuen 

auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015). Die bedingte Kapi-

talerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber / Gläubiger von Wandel- und / oder 

Optionsschuldverschreibungen oder einer Kombination aus diesen Instrumenten, die gemäß der in 

der Hauptversammlung am 2. Juni 2015 unter Tagesordnungspunkt 10a) beschlossenen Ermächti-
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gung in der Zeit bis zum 1. Juni 2020 von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernun-

ternehmen der Gesellschaft ausgegeben werden und die ein Wandlungs- oder Optionsrecht auf 

neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren oder eine Wandlungs- oder 

Optionspflicht oder eine Option vorsehen, die den Emittenten zur Lieferung von Aktien berechtigt, 

soweit sie gegen Bareinlagen ausgegeben werden. Die neuen Aktien werden jeweils zum Wand-

lungs- bzw. Optionspreis ausgegeben, der gemäß dem zuvor genannten Ermächtigungsbeschluss 

festgelegt wird. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als Wandlungs-  

oder Optionsrechte ausgeübt werden, Wandlungs- oder Optionspflichten erfüllt werden oder eine 

Option, die den Emittenten zur Lieferung von Aktien berechtigt, ausgeübt wird und die Erfüllung 

nicht auf sonstige Weise erfolgt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichts-

rats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 5.098.440 EUR gegen Bar- bzw. Sacheinlagen 

durch die Ausgabe von bis zu 5.098.440 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem 

Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR zur Erfüllung der Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft 

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Das Bedingte Kapital 2016 dient lediglich der Erfüllung 

von gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 31. Mai 2016 einmal oder mehrmals, teilweise 

als Komponente von Wertsteigerungsrechten, bis zum 30. Mai 2021 gewährten Bezugsrechten. Die 

neuen Aktien sind entweder gegen eine Barzahlung in Höhe des niedrigsten Ausgabepreises im 

Sinne des § 9 Abs. 1 AktG zu beziehen oder gegen eine Einbringung der Vergütungsansprüche des 

Teilnehmers gemäß den ihm gewährten Wertsteigerungsrechten, die gemäß Beschluss der Haupt-

versammlung vom 31. Mai 2016 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, als Bezugsrechte oder Wertsteigerungsrechte mit Bezugsrechten gemäß Beschluss 

der Hauptversammlung vom 31. Mai 2016 ausgegeben wurden oder werden, die Inhaber von Be-

zugsrechten ihre Rechte ausüben und die Gesellschaft keine eigenen Aktien oder Barzahlungen zur 

Erfüllung der Bezugsrechte gewährt. 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 1.522.269 EUR gegen Bar- bzw. Sacheinlagen 

durch die Ausgabe von bis zu 1.522.269 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem 

Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR zur Erfüllung der Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft 

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019). Das Bedingte Kapital 2019 ist ausschließlich zur Erfüllung 

der Bezugsrechte zu verwenden, die dem Vorstand der ZALANDO SE in Verbindung mit dem Long 

Term Incentive 2018 gemäß dem unter Tagesordnungspunkt 7 gefassten Beschluss der Hauptver-

sammlung am 22. Mai 2019 gewährt wurden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, als die Inhaber der gewährten Bezugsrechte ihre Rechte, Aktien der ZALANDO SE zu 

beziehen, ausüben und die Gesellschaft keine eigenen Aktien oder Barzahlungen zur Erfüllung der 

Bezugsrechte gewährt. Die neuen Aktien aus dem bedingten Kapital werden zum Mindestausgabe-

betrag gemäß § 9 Abs. 1 AktG ausgegeben.  

Die neuen Aktien aus dem Bedingten Kapital 2013, dem Bedingten Kapital 2014, dem Bedingten 

Kapital 2015, dem Bedingten Kapital 2016 und dem Bedingten Kapital 2019 nehmen ab Beginn des 

Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, am Gewinn teil. Ungeachtet dessen nehmen die 

neuen Aktien ab Beginn des dem Geschäftsjahr ihrer Entstehung vorangehenden Geschäftsjahres 

am Gewinn teil, wenn die Hauptversammlung noch keinen Beschluss über die Verwendung des Bi-

lanzgewinns des dem Geschäftsjahr ihrer Entstehung vorangehenden Geschäftsjahres gefasst hat. 
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Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 1. Juni 2020 eigene Aktien zu jedem zulässigen Zweck bis zu 

insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals oder – falls 

dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grund-

kapitals zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, 

die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu 

keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. In Ergänzung dazu ist der Vorstand 

ermächtigt, bis zum 1. Juni 2020 eigene Aktien durch Einsatz von Derivaten zu erwerben. Alle Ak-

tienerwerbe unter Einsatz von Derivaten sind dabei auf Aktien in einem Umfang von höchstens 

5 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert ge-

ringer ist – zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals be-

schränkt. Wegen der jeweiligen Einzelheiten der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird 

auf die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Tagesordnungspunkten 7 und 8 

der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 2. Juni 2015 verwiesen, die am 23. April 

2015 im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind. 

Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für den Fall eines 
Übernahmeangebots mit Vorstandsmitgliedern oder Arbeitnehmern getroffen sind 

Das Aktienoptionsprogramm SOP 2013, das Long Term Incentive LTI 2018 und das Long Term In-

centive LTI 2019 sehen eine Ablösungsmöglichkeit von den Aktienoptionsrechten des Vorstands im 

Falle eines Change-of-Control-Ereignisses vor. Der Aufsichtsrat und / oder der Vorstand sind be-

rechtigt, die Aufhebung der ausstehenden erdienten Optionen gegen eine Zahlung durch die Ge-

sellschaft zu verlangen. Zum Zeitpunkt eines Kontrollwechsels noch nicht erdiente Optionen des 

LTI 2018 und des LTI 2019 können nach Ermessen des Aufsichtsrats durch ein neues, wirtschaft-

lich gleichwertiges Programm ersetzt werden. 

Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines 
Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen 

Die wesentlichen Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels stehen, betref-

fen die revolvierende Kreditfazilität und verschiedene Reverse-Factoring-Verträge. Für den Fall ei-

nes Kontrollwechsels sehen diese für den Kreditgeber das Recht zur Kündigung und vorzeitigen 

Fälligstellung der Rückzahlung bzw. für den Faktor das Recht zur Kündigung oder Neuverhandlung 

der Vertragskonditionen vor. 

  


